
Mandantenrundschreiben Mai 2004 
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Monate vertraut 
machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur Verfügung stellen kön-
nen. 
 

Termine Mai 2004 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2 

10.5.2004 13.5.2004 10.5.2004 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.5.2004 13.5.2004 10.5.2004 

Umsatzsteuer3 10.5.2004 13.5.2004 10.5.2004 
Gewerbesteuer 17.5.2004 21.5.2004 17.5.2004 
Grundsteuer 17.5.2004 21.5.2004 17.5.2004 

 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen ab Voranmeldungs-

zeitraum Januar 2004 grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Nach dem Steueränderungsgesetz 2003 werden bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen (bisher fünf Tage) keine Säumniszuschläge erho-
ben. Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet 
werden. 

2  Für den abgelaufenen Monat. 
3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vier-

teljahreszahlern mit Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rech-
nung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hier-
auf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den 
darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das 
Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperati-
on der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
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Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 2002: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2002 2,57 v. H. 7,57 v. H. 10,57 v. H. 
1.7. bis 31.12.2002 2,47 v. H. 7,47 v. H. 10,47 v. H. 
1.1. bis 30.6.2003 1,97 v. H. 6,97 v. H. 9,97 v. H. 
1.7. bis 31.12.2003 1,22 v. H. 6,22 v. H. 9,22 v. H. 
1.1. bis 30.6.2004 1,14 v. H. 6,14 v. H. 9,14 v. H. 

Leistungen der Kaskoversicherung nach Diebstahl eines Firmen-
Pkws 
Die Leistungen einer Kaskoversicherung wegen Diebstahls eines Firmen-Pkws sind nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs als Betriebseinnahmen zu behandeln. Das gilt zumindest 
in dem Umfang, in dem der Firmenwagen betrieblich genutzt wird. 
In dem entschiedenen Fall war der Pkw vor der Privatwohnung geparkt worden und sollte am 
nachfolgenden Tag für eine private Fahrt genutzt werden. Nach Auffassung des Gerichts kann 
das Parken vor dem Privathaus wie auch in der Betriebs- oder Privatgarage nicht dem Bereich 
der privaten Nutzung zugerechnet werden. Während dieser Zeit findet keine Nutzung statt. 
Abstellzeiten bleiben deshalb bei der Berechnung außer Betracht. Die Aufteilung zwischen 
betrieblicher und privater Nutzung ist nur nach dem Verhältnis der privat veranlassten Fahrten 
zu den übrigen Fahrten zu bestimmen. 

Häusliches Arbeitszimmer bei Selbstständigen 
Die Abzugsbeschränkung für ein häusliches Arbeitszimmer ist seit Jahren Streitpunkt mit der 
Finanzverwaltung. Die Vorschrift ruft immer wieder die Gerichte auf den Plan, so auch in einem 
jetzt entschiedenen Fall: 
Ein Arztehepaar betrieb sowohl in angemieteten Räumen als auch im eigenen Einfamilienhaus 
eine Arztpraxis in Form einer GbR. In dem Einfamilienhaus befand sich auch ein Arbeitszimmer, 
in dem das Arztehepaar seine Abrechnungen erstellte, Telefonberatungen vornahm, Gutachten 
verfasste und auch Laborbefunde auswertete. Auch in den angemieteten Räumen war ein 
Schreibtischarbeitsplatz eingerichtet. 
Die im Zusammenhang mit den Praxisräumen entstandenen Kosten waren in vollem Umfang 
als Betriebsausgaben abzugsfähig. Einen Betriebsausgabenabzug für das häusliche Arbeits-
zimmer ließ der Bundesfinanzhof allerdings nicht zu. 
Das Arbeitszimmer, in dem überwiegend Verwaltungsarbeiten ausgeführt werden, ist dem häus-
lichen Bereich zuzuordnen, so dass auch die Vorschriften zum häuslichen Arbeitszimmer anzu-
wenden sind. Darüber hinaus ist in den Fällen, in denen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht (nach Ansicht des Gerichts konnten die Schreibarbeiten auch an dem Platz in den ange-
mieteten Räumen erledigt werden), auch bei Selbstständigen kein Abzug von Aufwendungen 
möglich. 
Schließlich stellte das Gericht noch klar, dass die Abzugsbeschränkung von Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer objektbezogen ist. Wird es durch mehrere Personen genutzt, sind 
die abziehbaren Aufwendungen in diesen Fällen auf insgesamt 1.250 € begrenzt. 

Arbeitszimmer eines Schulleiters mit Unterrichtsverpflichtung 
Bisher ist man davon ausgegangen, dass ein Schulleiter mit einem Dienstzimmer in seiner 
Schule grundsätzlich keine Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen kann. Das 
Dienstzimmer wurde als anderer Arbeitsplatz beurteilt. Damit war ein Abzug von Kosten für das 
häusliche Arbeitszimmer ausgeschlossen. Dieser Auffassung hat der Bundesfinanzhof nun 
widersprochen. 
Es ging hier um den Fall eines Schulleiters, der neben seiner Verwaltungstätigkeit noch etwa 
acht Stunden Unterricht pro Woche zu erteilen hatte. Nach Feststellung des Gerichts steht dem 
Schulleiter in der Schule ein Dienstzimmer nur für die Verwaltungstätigkeit zur Verfügung, nicht 
aber für die Lehrtätigkeit. Somit ist nach Meinung des Gerichts für die Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts ein häusliches Arbeitszimmer notwendig mit der Folge, dass angefallene Kosten 
in Höhe des begrenzten Betrags von 1.250 Euro abgezogen werden können. 
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Promotionskosten als Werbungskosten 
Im Hinblick auf die geänderte Beurteilung von Kosten für eine Berufsausbildung hat der Bun-
desfinanzhof nunmehr auch zu den Promotionskosten eine grundsätzlich andere Meinung ge-
äußert. Bisher galten diese Kosten als nicht abzugsfähig. 
Nach aktueller Rechtsprechung kommt es für die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendun-
gen für eine Bildungsmaßnahme nicht mehr darauf an, ob ein neuer, ein anderer oder ein erst-
maliger Beruf ausgeübt werden soll. Die gleichen Grundsätze gelten nach der erwähnten Ent-
scheidung auch für die Behandlung von Promotionskosten. Zusätzlich muss in diesem Zusam-
menhang jedoch die berufliche Veranlassung geprüft und nachgewiesen werden. Danach ist es 
entscheidend, ob ein Doktortitel für das berufliche Fortkommen von erheblicher Bedeutung oder 
der Erwerb sogar unabdingbar ist. 

Verbilligte Überlassung bei Begrenzung der Mieterhöhung nach 
dem BGB 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte ist 
die Grenze von bisher 50 v. H. auf 56 v. H. angehoben worden. Deshalb muss seit dem 
1.1.2004 Folgendes beachtet werden: 
• Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 75 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, dann sind 

die mit den Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 
• Liegt die vereinbarte Miete zwischen nunmehr 56 und 75 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, 

ist zunächst die Einkünfteerzielungsabsicht zu prüfen. Fällt die Überschussprognose positiv 
aus, sind die Werbungskosten voll abzugsfähig. Ergibt sich aber eine negative Überschuss-
prognose, so ist der Werbungskostenabzug nur in dem Umfang möglich, wie die Miete im 
Verhältnis zur ortsüblichen Marktmiete steht. 

• Liegt der Mietzins unterhalb von 56 v. H. der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwen-
dungen - wie bisher - nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend 
gemacht werden. Der Mietvertrag muss bei der Vermietung an Angehörige aber auf jeden 
Fall einem Fremdvergleich (Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuer-
rechtlich nicht anerkannt wird. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch darf die Miete allerdings grundsätzlich innerhalb von 
drei Jahren nicht um mehr als 20 v. H. erhöht werden, so dass bei einem bisherigen Mietzins 
von 50 v. H. der ortsüblichen Miete maximal auf 60 v. H. erhöht werden kann. 
Falls die Miete auf Grund der Kappungsgrenze des BGB nicht auf 75 v. H. der ortsüblichen 
Miete angehoben werden kann, bei einer Vermietung unter nahen Angehörigen trotzdem eine 
Anpassung über die Kappungsgrenze hinaus vorgenommen wird, will die Finanzverwaltung 
dies steuerlich anerkennen, wenn das Mietverhältnis ansonsten wie unter Fremden abgewickelt 
wird. 
Beispiel: 
Ein Vater hat ab 1999 seiner Tochter eine bankfinanzierte Eigentumswohnung für monatlich 
200 € zuzüglich Nebenkosten vermietet. Die ortsübliche Miete beträgt 400 €. Die Überschuss-
prognose fällt negativ aus. Ab 2004 erhöht der Vater die Miete auf 300 € (75 v. H. von 400 €) 
und sichert sich damit den vollen Werbungskostenabzug. Hätte er die Miete entsprechend der 
Kappungsgrenze nur um 20 v.H. auf 240 € (60 v. H. von 400 €) erhöht, so wären nur 60 v. H. 
der Werbungskosten abzugsfähig. 

Besteuerung von Spekulationsgewinnen aus privaten Wertpapier-
geschäften der Jahre 1997 und 1998 verfassungswidrig 
Das Grundgesetz verlangt, dass steuerpflichtige Personen durch die Steuergesetze rechtlich 
und tatsächlich gleich belastet werden. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte sich mit dem Fall eines Professors zu beschäftigen, der in 
seiner Einkommensteuererklärung für das Jahr 1997 Spekulationsgewinne aus Wertpapierge-
schäften deklarierte, anschließend gegen den Einkommensteuerbescheid aber Rechtsbehelf 
einlegte mit der Begründung, die Besteuerung der Spekulationsgewinne aus Wertpapieren sei 
verfassungswidrig. 
Das Gericht stellte fest, dass die gesetzliche Regelung in den Jahren 1997 und 1998, Gewinne 
aus privaten Wertpapiergeschäften der Besteuerung zu unterwerfen, verfassungswidrig ist. Die 
Verfassungswidrigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber aus strukturellen 
Erhebungsmängeln nicht in der Lage war, die Besteuerung insgesamt zu sichern. Es wäre z. B. 
die Erhebung einer Quellensteuer o. ä. möglich gewesen. 
Über die Nachfolgeregelung, die durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 einge-
führt worden ist, hat das Gericht nicht entschieden. Allerdings hat das Gericht angemerkt, dass 
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sich die gesetzliche Lage ab dem Jahr 1999 deutlich gewandelt hat. So ist z. B. die Verrech-
nung der Gewinne mit Verlusten aus der gleichen Einkunftsart möglich. Außerdem sind ab 
Frühjahr 2000 negative Kursentwicklungen eingetreten. 
Wegen der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung von Wertpapiergeschäften ab 
1999 sind mehrere Verfahren anhängig, so dass abzuwarten bleibt, wie das Gericht in diesen 
Fällen entscheidet. 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
Erstmals in der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2003 können Aufwendungen für haus-
haltsnahe Dienstleistungen geltend gemacht werden. Begünstigt sind u. a. Aufwendungen für 
einen (selbstständigen) Fensterputzer und/oder für einen (selbstständigen) Gärtner. Nach An-
sicht der Finanzverwaltung fallen auch handwerkliche Leistungen - soweit es sich um Schön-
heitsreparaturen oder kleinere Ausbesserungsarbeiten handelt - unter diese Vorschrift. 
Die Einkommensteuer ermäßigt sich in diesen Fällen um 20 v. H. der tatsächlich geleisteten 
Aufwendungen, höchstens aber um 600 € pro Jahr und pro Haushalt. Voraussetzung ist aller-
dings, dass Rechnungen vorgelegt und die Zahlungen an den Dienstleister (z. B. durch Beleg 
des Kreditinstituts) nachgewiesen werden. Barzahlungen erfüllen die Vorauszahlungen nicht. 
Ein pauschaler Ansatz ohne Belege und Zahlungsnachweis ist nicht möglich. 
Die Ermäßigung wird auch nur dann gewährt, wenn nicht schon die Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse zum Tragen kommt. 

Eigenheimzulage: Beginn der Herstellung, wenn weder ein Bauan-
trag noch eine Bauanzeige erforderlich ist 
Ist für ein Bauvorhaben weder ein Bauantrag noch eine Bauanzeige erforderlich, gilt als Beginn 
der Herstellung der Zeitpunkt, in dem der Bauherr die Bauentscheidung für sich bindend und 
unwiderruflich nach außen erkennbar gemacht hat. Dieser Zeitpunkt ist nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs dann erreicht, wenn auf dem Bauplatz mehr als nur eine unwesent-
liche Menge von Baumaterial angeliefert worden ist. Als nicht unwesentlich wird in diesem Zu-
sammenhang ein Anteil von 20 v. H. des insgesamt benötigten Baumaterials mit einem Wert 
von über 12.000 € angesehen. 
Die vorgenannten Grundsätze sind auf begünstigungsfähige Kosten für Ausbauten nicht unein-
geschränkt übertragbar. In derartigen Fällen wird der Bauaufwand als wesentlich angesehen, 
wenn die Kosten etwa ein Drittel des für eine vergleichbare Neubauwohnung erforderlichen 
Bauaufwands erreichen. 

Eigenheimzulage: Wann ist ein Bauantrag gestellt? 
Ist für die Herstellung von förderfähigen Objekten eine Baugenehmigung erforderlich, gilt als 
Beginn der Herstellung der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist der Bauantrag gestellt, wenn er bei der 
Behörde eingeht, bei der er nach der jeweiligen Landesordnung einzureichen ist. Es kann dies 
beispielsweise die Gemeinde oder, wenn sie nicht selbst Baugenehmigungsbehörde ist, die 
örtliche Baugenehmigungsbehörde sein. Es reicht aber auch aus, wenn der Bauantrag unmit-
telbar bei der für die Erteilung der Baugenehmigung zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingeht. 

Vorsteuerabzug bei Überlassung eines Hotelgrundstücks an den 
Ehegatten ohne Pachtzahlungen 
Ein Ehemann hatte ein Gebäude in ein Hotel umbauen lassen und dieses anschließend an 
seine Ehefrau verpachtet. In der Annahme, dass der Hotelbetrieb in den ersten drei Jahren 
keinen Gewinn erzielen würde, überließ er das Gebäude für diesen Zeitraum unentgeltlich, 
allerdings mit der Vereinbarung, dass ein etwaig erzielter Gewinn als Pacht an ihn zu zahlen 
war. Nach drei Jahren sollte die Ehefrau eine Umsatzpacht zuzüglich Umsatzsteuer für das 
Objekt zahlen. Finanzamt und Finanzgericht lehnten den vom Ehemann geltend gemachten 
Vorsteuerabzug mit der Begründung ab, dass es sich bei der Gestaltung um eine nichtunter-
nehmerische Nutzungsüberlassung handelte. 
Der Bundesfinanzhof gewährte den Vorsteuerabzug. Ein Hotelgebäude ist für die Einordnung in 
den nichtunternehmerischen Bereich ungeeignet. Der Ehemann hatte sich von Beginn an für 
eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung entschieden und ging auch davon aus, spätestens nach 
drei Jahren Pachtzahlungen zu erhalten. Nach EG-Recht ist eine unternehmerische Tätigkeit im 
Verhältnis zwischen nahen Angehörigen auch dann nicht zu verneinen, wenn die Vereinbarun-
gen nicht solchen unter fremden Dritten entsprechen. 

99997 Seite 4 



 
Steuerliche Informationen Mai 2004 Dr. Gerl & Partner 

Steuerberatungsgesellschaft 
  
 
Prospekthaftung: Änderung von Umständen nach Herausgabe ei-
nes Anlageprospekts 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten sich nach Herausgabe eines Anla-
geprospekts Umstände bzw. Bedingungen geändert, die zu einer Verzögerung des Projekts 
bzw. zu einer Verminderung der für einen Abschreibungszeitraum in Aussicht gestellten Ver-
lustzuweisung führten. 
Nach Auffassung des Gerichts wären die Prospektverantwortlichen deshalb verpflichtet gewe-
sen, durch eine Prospektergänzung oder einen Warnhinweis Beitrittswillige jedenfalls bis zum 
Zeitpunkt der Annahme der Beitrittserklärung hierüber zu unterrichten. Da die hierfür verant-
wortlichen Initiatoren dies unterlassen hatten, wurden sie zur Leistung von Schadensersatz 
verurteilt. 

Außerordentliche Kündigung wegen privater Telefongespräche 
vom Dienstapparat 
Unerlaubt und heimlich auf Kosten des Arbeitgebers geführte Privattelefonate können eine 
außerordentliche Kündigung auch bei einem Betriebsratsmitglied rechtfertigen. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden. 
In diesen Fällen ist es nicht notwendig, dass dem Kündigungsschreiben die Zustimmungserklä-
rung des Betriebsrats in schriftlicher Form beigefügt wird. Die Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über Kündigungen, die von der Einwilligung eines Dritten abhängen, sind auf 
den Fall der außerordentlichen Kündigung eines Betriebsratsmitglieds nicht anwendbar. Das 
Betriebsverfassungsgesetz enthält eine in sich geschlossene, den Schutz des Betriebsrats und 
des Betriebsratsmitglieds umfassend ausgestaltende Sonderregelung. 
 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 
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